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Betreff 
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Entwurf eines Bundesgesetzes über die Ausübung des 
psychologischen Berufes und die berufliche Vertre­
tung der zur Ausübung des psychologischen Berufes 
berechtigten Personen (Psychologengesetz ) - Be­
gutachtung 

(0222) 6505 Datum 

4293 
DW 

21.07.89 

Dem Ersuchen des Bundeskanzleramtes entsprechend übennittelt die Bundeskam­

mer der gewerblichen Wirtschaft 25 Kopien ihrer zu dem oben genannten Ent­

wurf erstatteten Stellungnahme mit der Bitte um gefällige Kenntnisnahme. 
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BUNDESKAMMER DER GEWERBLICHEN WIRTSCHAFT 

Bundeswirtschaftskammer 

BundeswIrtschaftskammer A-1045 Wien 

Postfach 195 

Blmdeskanzleramt 
Sektioo VI (2-fach) 

Radetzkystraße 2 
1031 Wien 

Ihre Zahl/Nachricht vom 
61.l03/15-VI/13/89 
19.5.1989 

Unsere Zahl/Sachbearbeiter 
~ 217/89/Kp/Fe 

E!'Jif!Wurf eines Bundesgesetzes über die Ausübung 
des psychologischen Berufes und die berufliche 
Vertretung der zur Ausübung des psychologischen 
Berufes berechtigten Personen (PsychologenG) 

(0222) 6505 

4293 DW 

Zu dem mit eben angeführter do Note übermittelten Entwurf eines Psyche­

logengesetzes beehrt sich die Bundeswirtschaftskamner nachstehend Stel­

lung zu nehmen. 

Die psychologische Beratung im tNeitesten Sinne ist derzeit eine der Ge­

werbeordnung unterworfene Tätigkeit, tNeil sie nicht als Heilkunde iSd § 

2 Abs 1 Z 11 GewO 1973 van Anwendungsbereich dieses Bundesgesetzes aus­

genatmen ist. Sie wurde bekanntlich im Zuge der GewRNov 1988 als kcnzes­

sioniertes Gewerbe qualifiziert und an einen Befähigungsnachweis gebun­

den. Diese Regelung gilt ungeachtet der Frage, tNelchen Bildungsweg der 

Berater bis zur Ausbildung zum psychologischen, psychotherapeutischen, 

psychagogischen, pädagogischen usw Berater gencmnen hat und auch unge­

achtet des Umstandes, daß die an der Regelung ihrer Erwerbstätigkeit in­

teressierten Psychologen dazu neigen, die auf Grund des Ärztegesetzes 

mld der Gewerbeordnung gegebene rechtliche Situation zu negieren. 

Der vorliegende Entwurf will die geschilderte Rechtslage dahin verän-
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dern, daß Wlter der Bezeichmmg psychologische Berufsausübung die dia­

gnostischen, beratenden Wld behandelnden Tätigkeiten einem bestinmten 

Perscnenkreis vorbehalten werden, der die Studienrichtl.mg Psychologie an 

der gnmd- Wld integrativwissenschaftlichen Fakultät der Universität 

Wien oder an den naturwissenschaftlichen Fakultäten der Universitäten 

Graz, Innsbruck und Salzburg abgeschlossen hat. Ein solches Studiun 

stellt aber bekanntlich nur eine der Iti:5glichen Grundlagen für die weite­

re Ausbildung zum psychotherapeutischen Berater dar. Der entscheidende 

Beitrag zur Befähigung für eine psychologische Beratung Wld Behandlung 

wird vielmehr in der praktischen Unterweistmg erlangt, die val einer der 

zahlreichen, den verschiedenen psychologischen FachrichtWlgen entspre­

chenden vereinigungen Wld Institutionen, die teilweise auch nethodenin­

tegrativ vorgehen, erIti:5glicht werden. Unter diesen bestehen nicht imner 

übereinstinmende AuffassWlgen. 

Keinesfalls könnte aber der vorliegende Entwurf als geeignet angesehen 

werden, durch einen Eingriff in die bestehende Vielfalt der Lehr- Wld 

'lberapierreinWlgen Wld -methoden eine sachgerechte RegelWlg der Berufs­

ausübung auf einem in ständiger EntwiCklWlg befindlichen Bereich zu 

treffen, insbesendere wenn val nehreren Berufsverbänden ein bestinmter 

zu einer öffentlich rechtlichen Körperschaft erklärt werden soll, der im 

übrigen autonan darüber entscheiden könnte, welche Fachrichtungen der 

Psychologie für würdig befunden werden, sich fachlich oder örtlich arti­

kulieren zu dürfen. 

Die Bundeswirtschaftskanrner wird einer RegelWlg nicht zustinmen, die es 

sich zum Ziel gesetzt hat, die derzeit einzige ihre Tätigkeit gesetzmä­

ßig ausübende Berufsgruppe, die nWlnehr als kenzessianierte Lebens- Wld 

Sozialberater geregelt wurden, ihres essentiellen Befugnisbereiches, 

nämlich der naturgemäß psychologischen BeratungsberechtigWlg, zu berau­

ben. Eine derartige Vorgangsweise läßt sich sachlich \.IlISO weniger recht­

fertigen, als einersei ts die gewerblichen Lebens- Wld Sozialberater ge­

nauso über erfahrene Praktiker verfügen wie der selbsternannte freie Be­

ruf der Psychologen Wld andererseits - wie schen 00en festgestell t wurde 

- nicht das Psychologiestudiun sondern die praktische Erlernung der An-
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wendung psychologischer Methoden und Techniken die Befähigung für Bera­

tung und Behandlung vermittelt. 

An dieser Stelle ist es angebracht darauf hinzuweisen, daß das behaupte­

te Prd::>lem, das durch ein Psychologengesetz' beseitigt werden soll, nicht 

in echten Mißständen auf dem Gebiete der psychologischen Beratung und 

Behandlung diesbezüglich bedürftiger Personen liegt sondern im berufspo­

litischen Bereich der Psychologen akademischer Ausbildung. Tatsächlich 

könnten deren Anliegen befriedigend gelöst werden, gäbe es im Rahmen des 

Bundesgesetzes für geistes- und naturwissenschaftliche Studienrichtungen 

8GB1 1971/326 idF 1979/474 - etwa wie für Pharmazeuten - die Möglichkeit 

der Er1angung des Dip1argrades des Magisters psycho1ogiae, also des Di­

p1arpsycho1ogen. (Ein weiteres Beispiel wäre der Mag. med. veto = 
Dip1antierarzt.) Dem Vernehrren nach würde eine derartige Titelführung 

den akademisch ausgebildeten Psychologen berufspolitisch genügen, \D bei 

der Berufsausübung jene titelmäßige Klarstelltmg zu erreichen, die sie 

mit dem vorliegenden Entwurf auf umständliche und für viele Berufskreise 

unannehmbare Weise erreichen wollen. Es ist auch nicht einzusehen, warun 

eine derartige Überreg1ementierung stattfinden IlI.lß, wenn einem Berufs­

stand auf einfache Weise geholfen werden könnte, zunal die anderen be­

troffenen Gruppierungen voo Beratern gegen eine solche Vorgangsweise 

nichts einzuwenden haben dürften. Dem der psychologischen Berattmg und 

Behandlung bedürftigen Mitbürger stünde sodann der Weg offen, sich unter 

den Beratern zwischen dem Mediziner, Psychologen, Psychotherapeuten, 

Theologen, Pädagogen, Sozialarbeiter, aber auch anderen Personen zu ent­

scheiden, solange diese nur eine qualifizierte Ausbildung genossen ha­

ben, was nunmehr auch gewerberechtlich sichergestellt wird. Als akademi­

scher Dip1arpsycho1oge besäße dann der Inhaber dieses akademischen Gra­

des allenfalls sogar einen Wettbewerbsvorsprung vor anderen beruflichen 

Mitbewerbern • 

Die Blmdeswirtschaftskarmer tritt daher dafür ein, daß das Bundeskanz­

leramt-Sektion VI mit dem Blmdesministerimt für Wissenschaft und For­

schung das Einvernehmen zur Abänderung des erwähnten Studiengesetzes 

herstellt. 
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Ferner sprechen auch ncd1 Ansicht der Bundeswirtschaftskamner verfas­

sungsrechtliche Bedenken gegen den Entwurf. Nach der jüngsten Judikatur 

des Verfassmtgsgerichtshofes zu dem in Art 6 Sta; niedergelegten Grund­

recht der Erwerbsfreiheit ist eine Inanspruchnahme des in derselben Be­

stinmung verankerten Gesetzesvorbehal tes nur darm zulässig, wenn der 

Eingriff durch das öffentliche Interesse geboten, geeignet, zur Zieler­

reichung adäquat und auch sonst sachlich gerechtfertigt ist (s dazu DU­

s:HANEK, Grundfragen der Gewerbeordnungsnovelle 1986, JB1 1987, 97 ~ BIN­

DER, Der materielle Gesetzesvorbehalt der Erwerbsfreiheit (Art VI Sta;) 

- Überlegungen zur neuen Judikatur der VfGH, ÖZW 1988,1~ SCHMIED, Gewer­

beorndung lD'ld Erwerbsfreiheit, ÖZW 1989,39~ sowie den jeweils umfangrei­

chen Armerklmgsapparat, insbescndere die bei SCHMIED in FN 13 angeführ­

ten maßgeblichen Erkenntnisse des VfGH). Der Schutz öffentlicher Inter­

essen ist hinsichtlich der Bewahrung diesbezüglich bedürftiger Persmen 

vor lD'lqualifizierter Beratung durch die GewRNov 1988 in geeigneter weise 

durch EinführlD'lg eines Befähigungsnachweises des gleichzeitig kcnzessio­

nierten Gewerbes wahrgenamen worden. Der vorliegende Entwurf trägt hin­

gegen deutliche Züge der EinführlD'lg eines Kalkurrenzschutzes für eine 

noch dazu die gegebene Rechtslage konsequent leugnende Personengruppe 

VCIl Uni versi tätsabso1 venten, so daß von einer sachlichen Rechtfertigmtg 

genauso wenig gesprochen werden kann wie VCIl einer adäquaten Regelung. 

Die Bundeswirtschaftskamner hegt daher Zweifel, 00 die vorgeschlagenen 

Berufsordnung einer Überprüfung durch den VfGH standhielte. 

Dazu karrnt, daß derzeit von verschiedenen Seiten häufig behauptet wird, 

die Rege1lD'lgen der Gewerbeordnung (konkret für 230, mangels einer voll­

ständigen AuflistlD'lgSIlÖglichkeit der freien Gewerbe aber für wenigstens 

300 Berufe!) sei zu umfassend lD'ld streng lD'ld müßte daher einer Deregu­

liermg lIDterworfen werden, wofür allerdings wenig überzeugende Argunen­

te angeführt wereen. Es kann daher nicht überraschen, daß angesichts ei­

niger auch im Bereich der freien Berufe zu registrierender gegenteiliger 

Teneenzen seitens der gewerblichen wirtschaft wenig Verständnis für die 

Ausg1iedenmg lD'ld M=>nopolisierlD'lg gewerblicher Tätigkeiten aufgebracht 

wird. 
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Es wäre in diesem Zusamnenhang au::h daran zu erinnern, daß die Er1as­

sung der Befähigungsnachweis-verordnung für die kmzessionierten Lebens­

und Sozialberater bisher an der Haltung des eh Ressorts gescheitert ist. 

Dadurch wird aber der Wille des Gesetzgebers nach Qualifizierung der 

psychologischen Beratung auf nicht ganz verständliche Weise b1ookiert. 

Die Bundeswirtschaftskamner darf bitten, den Par1amentswi11en zu respek­

tieren und zu enti)glichen, daß auch weiterhin in formal einwandfreier 

Weise Kcnzessionen für Lebens- und Sozialberater erteilt werden können. 

Angesichts der gnmdsätz1ichen Ablehnung des vorliegenden Entwurfs, be­

schränkt sich die BundeswirtschaftskaI'tm:!r auf die Erwähnung einiger, für 

ihre Haltung besonders maßgeblicher Entwurfsbestimnungen. Dies sind jene 

über die Berufsbeschreibung (§ 1), die Berufsbezeiclmung (§ 9) und die 

Abgrenzung zur Ge\.\() 1973 (§ 25 Art III). Insbesondere die versuchte UD­

schreibung der psychologischen Berufsausübung weist derart viele undefi­

nierte Begriffe auf, daß es der notwendigen Beschreibung des Vorbehalts­

bereiches des geplanten Psycho1ogenberufes an der notwendigen Klarheit 

fehlen müßte. Denkbar wäre allerdings auch, der Begriffsdefinition des § 

1 Abs 1 des Entwurfs besondere Rigidität zuzuerkennen, weil die (nicht 

definierte) wissenschaft1icl'~ Psychologie, die nur unmittelbar angewen­

det werden darf, lediglich als Tätigkeit des Forschens und '1'estens ange­

sehen werden könnte. Weiters erachtet die Bundeswirtschaftskamner die 

nähere Erklärung der psychologische BerufsaU5Üb\mg in § 1 Abs 2 als über 

die Begriffsdefinitian des Ahs 1 weit überschießend und in diesem Unfang 

in Abs 1 nicht gedeckt, ja mit diesem in Widerspruch stehend. Abs 4 wie­

derum ist deshalb nicht akzeptabel, weil diese Bestimnung mit dem schen 

erwähnten § 25 und mit Art III des Entwurfs gelesen werden nuß, die den 

Beruf des koozessionierten Lebensberaters völlig aushOOlen. 

Nur der Vollständigkeit halber sei auf die in den Erläuterungen auf Sei­

te 12 enthaltene Bemerktmg eingegangen, daß in bezug auf die Europäi­

schen Gemeinschaften keine Regelungen auf dem gegenständlichen Gebiet 

bekannt seien und sich sanit Fragen der allfälligen Kcrrpatibi1ität zu 

den im Entwurf vorgeschlagenen Regelungen nicht stellten. Dazu ist fol­

gendes zu sagen: Es ist richtig, daß die zur Verwirklichung der in Art 
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52 EHN verankerten Nieder1asS\D'lgsfreiheit erlassenen Hanrati.sienmgs­

oder Anerkennungsrichtlinien im gewerblichen Bereich die Gesl.D'ldheitsbe­

rufe überhaupt l.D'ld im medizinischen Bereich jedenfalls die Tätigkeit der 

psychologischen Beratung ausgeklanmert haben. Dieser offensichtlich man­

gelnde Regehmgsbedarf könnte auch darauf zurückzuführen sein, daß in 

den einzelnen EXrMi. tg1iedstaaten keine die Psychologen betreffenden ein­

ze1staatlichen Rege1l.D'lgen bestehen. Auch aus diesem Gesichtspunkt 

scheint der neuerliche Versuch einer österreichischen F1eißaufgabe pro­

blematisch. In diesem Zusarmenhang ist nicht mri.nteressant, daß auch auf 

dem Gebiete der ärztlichen Tätigkeit das österreichischen System der 

postgraduellen Ausbildung keine Entsprechung im EXrBereich findet l.D'ld 

daher einen unfangreichen integrationspo1itischen Anpassungsbedarf her­

vorrufen wird. 

Das dem Ärztegesetz 1984 offenbar nachenpftmdene Rege1l.DlgsweI'k würde 

derselben Be1astlmg ausgesetzt sein. Damit relativiert sich aber der 

lIi.rlweis auf die Karpatibi1ität des vorliegenden Entwurfs mit dem ID­

Recht. Im Falle eines ID-Beitrittes ÖSterreichs würde auf ein in der 

vorliegenden Form in Kraft stehenden Psychologengesetz für den Fall, daß 

dieser Berufsbereich weiterhin richtlinienfrei bleibt, jedenfalls die 

Richtlinie über eine al1genei.ne Regelung zur Anerkennung der Hochschul­

dip1ane, die eine mindestens dreijährige Berufsausbildung abschließen, 

89/48 EWG vom 21.12.1988, AB1 Nr L19 vom 24.1.1989, S 16, das bekannt­

lich unmi. ttelbar wirksarle Diskriminienmgsverbot sowie die durch die Ju­

dikatur des ElGI vorgeschriebene sogenannte Äquivalenzprüfung bezüglich 

in anderen Mitgliedstaaten erworbener Befähig'lD'lgsnachweise zu beachten 

l.D'ld anzuwenden sein. Es wäre also zunächst der Inländervorbehalt des 

vorliegenden Entwurfes wirkungslos, ausländische Universitätabschlüsse 

sowie eine gleichwertige psychotherapeutische Fachausbildung wären anzu­

erkennen. Im übrigen würde dies auch für die Vorschriften der GewO 1973 

gelten. 

Die Btmdeswirtschaftskamner erklärt aus den angeführten Gründen daher, 

daß sie den mit den vorgelegten Gesetzentwurf verfolgten Absichten nicht 

zuzustimnen vermag. Sie lehnt im Gegenteil die damit bewirkte M::nopo1i-
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sienmg einer der Gewerbeordnung unterliegenden Tätigkeit zugunsten ei­

nes neu zu schaffenden freien Berufes ab. Sie unterstützt je<Xx::h Maßnah­

Den auf dein Gebiete des Hochschulstudienrechts, die die Führung des aka­

demischen Grades des Diplrnpsychologen enri)gUchten und wäre unter die­

ser Bedingung auch bereit, einer Regelung zuzustimnen, die die Führung 

der Berufsbezeichnung "Psychologe/in" allein diesem Personenkreis vorbe­

hielte. 

Dem Ersuchen in der do Note entsprechend hat die Bundeskamner 25 Kopien 

ihrer zu dem oben genannten Entwurf erstatteten Stellungnahme dem Präsi­

ditm des Nationalrates übennittelt. 
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